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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2017

Norm

ABGB §1333 Abs2

RATG TP2

Rechtssatz

Die selbständige klageweise Geltendmachung von Inkassokosten gemäß § 1333 Abs 2 ABGB entspricht einer in TP 2

RATG genannten Klage auf Zahlung des Entgeltes für Arbeiten und Dienste; es handelt sich nach ihrem Inhalt um keine

"Schadenersatzklage" im Sinne des anwaltlichen Tarifrechtes.
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